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(2) Zur Stimmabgabe berechtigen nur die vom Wahlvor
stand ausgehändigten amtlichen Stimmzettel.

§27

(1) Stimmzettel sind von den Wahlberechtigten in einer 
Wahlkabine zur Stimmabgabe vorzubereiten. Die Benutzung 
der Wahlkabine ist Pflicht.

(2) Die gleichzeitige Anwesenheit mehrerer Wähler in der 
Wahlkabine ist untersagt.

(3) Wahlberechtigte, die außerstande sind, selbständig die 
Stimmzettel zur Stimmabgabe vorzubereiten, sind berechtigt, 
sich dabei von einer Person ihres Vertrauens unterstützen zu 
lassen.

§28

(1) Der Wähler gibt seine drei Stimmen in der Weise ab, 
daß er auf dem Stimmzettel den oder die Kandidaten, dem 
oder denen er seine Stimmen geben will, dyrch Ankreuzen 
der jeweiligen Kreise eindeutig kennzeichnet.

(2) Der Wähler kann seine Stimmen einem Kandidaten ge
ben oder sie auf mehrere Kandidaten der gleichen Liste odet-» 
verschiedener Listen verteilen.
Dabei ist er nicht an die Reihenfolge gebunden, in der die 
Kandidaten innerhalb einer Liste aufgeführt sind.

(3) Gibt der Wähler weniger als drei Stimmen ab, so wird 
die Gültigkeit der Stimmabgabe dadurch nicht berührt.

(4) Die Stimmabgabe erfolgt durch Einwerfen der Stimm
zettel in die Wahlurne.

§29

Nach Ablauf der für die Öffnung der Wahllokale festge
legten Zeit sind zur Stimmabgabe nur'noch die Wähler züge
lassen, die sich im Wahllokal befinden.
Danach erklärt der Vorsitzende des Wahlvorstandes die 
Stimmabgabe für abgeschlossen.

§30

(1) Jede Bekundung für oder gegen eine bestimmte Partei, 
andere politische Vereinigung oder Organisation, Bürgerbe
wegung oder -gemeinschaft, Listenvereinigung oder einen 
bestimmten Kandidaten durch Wort, Ton, Bild oder Schrift 
ist im und. vor dem Wahllokal im Umkreis von etwa 
100 Metern untersagt

(2) Wählerbefragungen und die Veröffentlichung ihrer 
Ergebnisse sind bis sieben Tage vor der Wahl zulässig.

(3) Ergebnisse von Wählerbefragungen nach der Stimm
abgabe über ihre Wahlentscheidung dürfen erst nach der 
Schließung der Wahllokale veröffentlicht werdefT.

VII.
Feststellung des Wahlergebnisses

§31

(1) Unmittelbar nach Beendigung der Wahlhandlung 
werden die Stimmen durch den Wahl Vorstand im Wahllokal 
öffentlich ausgezählt.

(2) Die Auszählung der Stimmen für die Wahl zu den ver
schiedenen Volksvertretungen ist getrennt vorzunehmen.

(3) Die nicht ausgegebenen amtlichen Stimmzettelvordrucke 
sind zu zählen und in einem versiegelten Umschlag aufzu
bewahren. Anschließend werden die Stimmzettel aus der 
Wahlurne entnommen.

(4) Der Wahlvorstand gibt die Anzahl der Wahlberechtigten 
öffentlich bekannt und ermittelt:
• 1. die Anzahl der abgegebenen Stimmen,
2. die Anzahl der gültigen und ungültigen Stimmen,
3. die Anzahl der für die einzelnen Listen sowie die ein

zelnen Kandidaten auf den jeweiligen Listen abgege
benen gültigen Stimmen. •

§32

(1) Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der 
abgegebenen Stimmen.

(2) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn:
1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur Stimm

abgabe verwendet wurde,
2. der Wille des Wählers nicht eindeutig, erkennbar ist,
3. mehr als drei Kreise angekreuzt wurden,

4. eine Kennzeichnung auf andere Weise als durch An
kreuzen erfolgte,

5. er einen Zusatz, Streichungen oder Vorbehalte enthält,
6. er zerrissen ist,
7. der Wähler den Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine 

gekennzeichnet hat.

§33

(1) Über die Stimmabgabe und das Ergebnis der Aus
zählung ist vom Wahlvorstand öffentlich eine Wahlnieder
schrift anzufertigen.

(2) Die Wahlniederschrift ist vom Vorsitzenden des Wahl
vorstarides, vom Schriftführer und von mindestens drei 
weiteren Mitgliedern zu unterschreiben.

* §34

Auf Grundlage der von den Wahl Vorständen übersandten 
Wahlniederschriften überprüft die zuständige Wahlkommis
sion wahlkreisweise die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahl, faßt die Ergebnisse aus den Stimmbezirken zusammen 
und stellt auf deren Grundlage fest:

1. die Wahlbeteiligung,
2. die Anzahl der gültigen und ungültigen Stimmen,
3. die Anzahl der für die einzelnen Listen sowie die ein

zelnen Kandidaten, auf den jeweiligen Listen abgegebenen 
gültigen Stimmen.

Darüber fertigt die Wahlkommission ein Wahlprotokoll an. 
Es ist durch den Vorsitzenden und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder der Wahlkommission zu unterzeichnen.

§35

(1) Die zuständige Wahlkommission faßt die aus den wkhl- 
protokollen ersichtlichen Ergebnisse aus allen Wahlkreisen 
zusammen und stellt das endgültige Gesamtergebnis und die 
Gültigkeit der Wahl zum Kreistag, zur Stadtverordnetenver
sammlung, Stadtbezirksversammlung bzw. Gemeindevertre
tung fest und fertigt darüber den Schlußbericht. Die Wahl
kommission veranlaßt die amtliche Bekanntgabe der end
gültigen Ergebnisse der Wahl.

(2) Bildet das Wahlgebiet einen Wahlkreis, so erfolgt die 
Verteilung der Mandate auf die einzelnen Listen in der Weise, 
daß die insgesamt von einer Liste erreichten gültigen 
Stimmen mit der Gesamtzahl der zu besetzenden Mandate 
multipliziert und durch die Gesamtzahl der gültigen Stirn-
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